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ilt.

hat das Amtsgericht l/eißen durch

Richterin am Arntsgericht Dr. Kunze

au1$r,urnd der mündlichen Verhandlung 'rom 23.01.2014 am 13.02.2014

für Recht erkannt:

Der Beklagte wird verufteilt, an die Klägerin 1.376,62 € nebst 5 Prozentpunkten Zns

über dem Basiszinssatz per anno hieraus seit 23.07.2412 sowie weitere vorgerichtlicher

Rechtsanwaltskosten in Höhe vort 156,50 € zu bezahlen.

Der Beklagte trägt die Krtsten des VerFahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheltslelstung in Höhe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages.

f ]d f!.tf I Pf, ii-.-Tr}tt6fl"5

$Hffi lllFgqmnüEr*lriq4,
,J|ll[llFmsrryscßräü*,ä

Die Klärgerin ist eine gewerbliche Autovermietung und begehrt aus abgetretenem Recht Ersatz

vorr Mr:twagenkosten nach einem Verkehrsunfall. Zur Sicherung ihrer Mretzinsansprüche lie-

ßenrJieKlägerinsicham26.04'2012vonder,Halterin
des; geschädigten Fahrzeuges, deren Ansprüche gegen den Beklagten aus dem Verkehrsun-

f a l I a btreter n. t*lültmüFt wEilspbfifiEn*trn" brquistl}!ffiFri.d\r{siRß5rc
DieIfIffiverfügtübereinenFuhrpark,ausdemsieihrenAußerr.
dienstnritarrbeitern Fahrzeuge zur Nutzung überlässt. Sie ist u.a, [-easingnehmerin eines PKW

Opr=l Astra, amtliches Kennzeichen IIE, der der Mietwagenklasse 5 zuzuordnen ist

und lm

die:ier Finna, Herrn lt, zur beruflichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Dieses Fahr-

zeu5; erlitt am 26 44.2012 auf der BAB 4 bei Nossen einen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug war

danach, nicht mehr verkehrssic;her. Der Beklagte tritt als Haftpflichtversicherung des gegneri-

schen Fahrzeuges auf. Die volle Einstandspflicht des Beklagten steht außer Streit. Der Be-
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klagtr; irat die Arrsprtlche der G€schädigten reguliert mit Ar.rsnahme der Mietwagenkosten, Der

Zeugei||}mieteteam26'o4,2o12imNamenderGbeiderKlägerininNos..
sen f[rr die Dauer der Reparatur als ErsaEfahrzeug einen klassengleichen Qpel Astra und ließ

das LJnfalll'ahrzeug in einor Werkstatt in Pirna reparieren. Vergleichsangebote anderer Mietwa-

genlrnternehmen holte er nicht ein, sondern ging davon aus, dass der ihm von der Klägerin

angerbotene Tarif der ribliche Mietpreis sei.

Das; Fahn:eug des Zeugen || war am 21.05.2A12 ferliggestellt. An diesem Tag holte der

Zeuge {Il das Fahrzeug in der Werkstatt ab und gab dort das Ersa2fahrzeug zurück. Die

"Klägerin lr:gte am 12.06.2012 Rechnung uber dle Mietwagenkosten in Höhe von2.542,49€

netto; die Einzelheiten lassen sich Blatt 10 d.A entnehmen. Sie machte ihre Ansprttche aus

dem Velrkehrsunfall mit anwaltlichem Schreiben vom '18.04.2013 geltend. Der Beklagte be-

zahlle arn clie Klägerin 1.010,91 € auf die Mietwagenkosten.

Nach den allgemeinen Preislisten der Autovermietungen Europcar, Car-futtovermietung, Avis

und {iixt war im Jahr 2010 bis 2012 ein Metwagen ab 82,00 flTag netto zzgl. Nebankosten

(vgl. Arrlagen K 9 bis K 12, Bl. 60 ff. cl.A) erhältlich. Arr,27 04.2012 bot die Fa. Avis im Internet

eine Kombi-Großraumlimousine fltr einen Tagespreis von 112,72 € an (Anlage K 13, 81.55

d.A). Außrardem waren im lnternet imAugust2013 Fahrzeugefur26Tagezum Preisvon

754,Q1 ,t bzw. 1.077,91€durch die Firnren Avis bzw. Europcar ausgeschrieben (Anlagen B 1

und [!i2, Bl. 33 f. d.A).

Die l(lägerin trägt vor,

der 2ieuge llsei während dlrr Zeit der Reparatur deg Unfallfahrzeuges auf ein Ersatzfahr-

zeug ange'wiesen gewesen. DierGeschädigte habe während der Reparaturzeit keine Reserve-

fahr:ztlu1;e besessen, die sie dem Zeugenl übergangsweise zur Verfügung hätte stellen

könrt,en. Die Geschädigte habe mit der Klägorin einen entgeltlichen Miotvertrag abgeschlos-

sen. Die allgerechneten Metwagenkosten seien angemessen, Vergleichsrnaßstab fltr die An-

gemessenheit der Metwagenkosten sef die sogenannte Schwackeliste im Tagestarlf. Die er-

sparttin Eigenauf,rendungen den Geschädigten beliefen sich auf 5,96 €/Tag, mithin'154,96 €

währrE:ncl der Metzeit von 26 Taoen.

Die l\l,lägerin beantragt,

Cen Beklagten zu verurteilert, an die Klägerin restliche Mietvragenkosten in Höhe

von ',t.376,62 € nebst 5 Proz:entpun\ten Zinsen über dem Bastszrnssatz p.a. hieraus
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se,il ,q:ec,htshängigkeit, sawie rt'eitere vorgerichtliche Rechtsanwltskosten in Höhe vön

1 56i,51t €,zu bezahlen.

Dev Beklagte beantragt,

die, Kliaaet abzuweisen.

Er trägt vor,

einern lvlietvertrag habe die C'eschädigte mit der Klägerin nicht abgeschlossen. Velmehr habe

sie vereinbart, dass der Vertrag fur die Geschädigte auf alle Fälle unentgeltlich sein solle und

ein lintgelt nur dann anfallen solle, wenn der Beklagte es entrichte. Ein Mietwagen sei nicht er-

forrJerlich geweson, weil die Geschädigte für die Reparaturdauer auf ihren Fuhrpark hätte zu-

rüc[<grc'ifen können. Allenfalls könne die Geschädigte dle Vorhaltekosten erstattet verlangen.

Es sei aLrch nicht erkennbar, dass dle MeMagenkosten in einem angemessenen Verhältnis

zu clem Gewinnentgang str.lnden, der ohne die Anmietung entstancJen wäre. Der Geschädigten

wäre ohne Weiteres ein preiswerteres Ersatzfahrzeug zugänglich gewesen. Dies ergebe sich

au$ den Ä,usschreibungen der Firmen Europcar und Avis im Internet (Anlage B 1 und B 2). Die

Qesr:hiädi13te habe gegen ihre llrkundigungspflicht verstoßen, weil sie vor Abschluss des Miet-

vertrages keine Vergleichsangebote eingeholt habe, obwohl der ihr angebotene Tarif erkenn-

bar lroch gewesen sei. Dio sogenannte Schwackeliste sei als VergJeichsmaßstab ftrr die An-

gernessenheit der Metwagenkosten untauglich und überdies durch die als Anlage B 1 und B 2

vorEtrelergtern Auschreibungen im lnternet widerlegt, Die Angemessenheit der Mietwagenkosten

sei 'r,'ielmerhr an Hand der Erhebungen des Fraunhofer-lnstitutes zu beurteilen. Die ersparten

Eigelnaufvrrendungen beliefen sich auf 1ll % der tt{etwagenkosten.

Da:s Graricht hat Beweis erhoben durclr Vernehrnung der Zeugen ft. Die Einzelheiten sei-

ner l\ussarge lassen sich Blatt 90 f. d A ontnehmen. Zrr weiteren Frgänzung des Sach- und

Streitstandes wird auf das Protokoll der mtrndlichen Verhandlung vom 23.01 .2014 sowie auf

die z:.wischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungegründe

Die lfilage ist zulässig und in vollem Umfang begründet.

Der lKläigerin steht ein Anspruch auf Enstattung der angefallenen Metwagenkosten in Höhe
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von 12.5'42,49 € netto zu nach S{i 398 BGB, 17 Abs. 1 SIVG, 823 Abs. 1 BGB, 115 Abs. 1 WG.

Unter Berurcksichtigung der bereits geleisteten Zahlung des BeKlagten von 1.010,91 € und des

Abzuges der ersparten Eigonauf,vendungen von 154,9 € kann die Klägerin jetzt noch

I .31' 6,6':2 € verl angen.

Die Ges;chädigte hatte gegen den Beklagten einen Anspruch auf Erstattung der Mietwagenko-

sterr. Sie i,st zwar nicht Eigentürmerin des verunfallten Pkw. Sie hat als Leasingnehmerin we-

gen rJes; U,:sitzverlustes während der unfallbedingten Reparaturzeit aber etnen eigenen Scha-

dens ers;aü:ans pruch gegen den Schädlger und dessen Haftpfl ichtversicherung.

Die Gesclrädigte war fLrr die Dauer der Reparatur des Unfaltfahrzeuges berechtigt, auf Kosten

, des lSchädlgers ein Ersatzfahrzeug anzumieten. Diese Berechtigung gilt auc.h für gewerblich

genutztr-. Fahrzeuge. Für den geschädigien Besitzer eines gewerblich genutzten Fahrzeuges

besteht claneben auch die Möglir;hkeit, geinen Schaden nach dem entgangenen Gewinn zu be-

rechnerr oder nach den Vorhalterkosten für ein Ersatzfahrzeug geltend zu machen; verpflichtet

ist derr Cieschädigte zu dieser Art der Schadensberechnung aber nicht (Palandt, BGB, 72. Aufl.

2013, S 249 Rn.39 m.w.N.). Die Klägerin hat bewiesen, dass die Geschädigte dem Zeugen

UJ arn LJnfalltag und in der Reparaturzeit kein anderes Fahrzeug aLrs ihrem Fuhrpark hätte

überlassen können. Das hat dkl Ar-rssage des Zeugen ll ergeben. Er hat bekundet, dass

die Firrna lSfF seines \y'r/issens lceine Ersatzfahzeuge vorhäilt, sondern allenfalls in

Ausnahmefällen Fahrzeuge vorrätig hat, wenn Leasingverträge für Fahrzeuge der Außen-

dienstmitarbeiter fortlaufen, obwohlder jeweilige Außendienstmitarbeiter nicht mehr fttr die Fa,

rllllllr tätig ist. Dass arn Unfalltag eine solche Ausnahmesituation bestanden hätte,

wusste der huge nicht. Er schilderte aber glaubhaft, dass ihm dies auclr nichts gentttzt hätte,

..weil er clas Fahzeug nicht bis zum nachfolgenden Tag von dem 600 km enffernten Standort

der tjieschildlgten hätte abholen können, um am Tag nach dom Unfall seine Arbeit zu verrich-

ten. [:ine Abholung eines Ersa2:.fahrzeuges vom Standort der Geschädigten zu elnem späie-

'en ileitprunK kam fur den Zeugeln im Hirrblick auf seine unmittelbar bevorstehende Urlaubsrei-

se nioht in l3etracht.

iDie tj)eschitdigte hat einen entgeltlichen l!fietvertrag mit der Klägerin geschlossen. Das ist be-

/egt durc;lr cjie MietvertragsurkunCe (Anlage 2). Nach S 416 ZPO istdamit bewiesen, dass die

r3esc;hädigte eine Erklärung auf ,Abschluss des Mietverlrages abgegeben hat. Die Annahmeer-

ldärung der Autovermietung liegt stillschweigertd in der Aushändigung des Mietfahrzeuges. Der

l3eklagte dringt nicht mit seiner Behauptung durch, es habe sich bei der Unterzeichnung der

Urkurr,Je unr ein Scheingeschäft gehandelt, da die Parteien m[rndlich vereinbart hätten, dass

Seite 5

Jalq)lu ? lapro)'suarv avu 8t:61 tLozlzotszzi:f;oi s 00',c t109s0z rsEd)ff1)



die Geschädigte entgegen der Urkunde Mietzahlungen nur in dem Unrfang zu leisten habe, in

dern dr:r lJnfallgegner oder dessen Haftpflichtversicherung die lvTetwagenkosten erstattet. Der

Beklagte lrat fOr diese Behauptung schon keinen Beweis angeboten Hinzu kommt, dass sich

der Eindruck aufdrängt, es könne sich bei dem Vortrag des Beklagten zur Vereinbarung von

Un,entqeltlichkeit für den Gesclrädigten um eine reine Schutzbehauptung handeln. Das ergibt

sicf"r einerseits daraus, dass der Beklagte vorgerichtlich vor Einschaltung der Beklagtenvertre-

ter einen Teil der Mietwagenkosten erstattet hat. Dies hätte er nicht getan, wenn er selbst An-

haltspr-rnkte dafOr gehabt hätte, dass die Geschädigte gegenuber dem Miefwagenunternehmen

nicf^rt irrderr Pflicht stehe. Es erglbt sich andererseits auch daraus, dass die Beklagtenvertreter

die,sen Elnwand gerichtsbekannt unabhangig von der Person des Mretwagenunternehmens

uncJ unablrängig davon erheben, welche Haftpflichtversicherung sie jeweils vertreten, so bei-

spi,:,lweisei in den Verfahren des Arntsgerichts li4eißen 112C 1481112. 112 C 1477112,112C

325/12, 112 C 144/12, 112 C 14212, 112 C 86112, 112 C 31112 und 112 C 883/13. Das Ge-

ricl'rt hat b,ereits mehrfach Beweis erhoben über diese Behaupturrg der Haftpflichtversicherun-

gen sowohl durch Zeugenvernehmung, als auch durch Parteivernehmung. ln keinem dieser

Verfahren hat sich die Behauptung der Haftpflichfuersicherungen bestätigt, dass die Autover-

miertunrJ dem Geschädigten gegentrber erklärt hätte, er selbst brauche keinesfalls für die Miet-

wagenl<osten aufzukommen, sondern das Metwagenunternehmen werde kein Entgelt verlan-

gen, wenn die gegnerische Versicherung nicht zahle. Auch der Zeuge lü hat im vorliegen-

den Verfahren eine solche Behauptung der Beklagten nicht bestätigt.

Die Mehvagerikosten waren der Höhe nach erfoiderlich. Das Gericltt kann nicht erkennen,

dass der Geschädigten ohne Weiteres ein günstigerer Tarif zugänglich gewesen wäre. Der

Ger;chdtdigte kann nach $ 249 Abs. 2Satz 1 BGB als Herstellungsaufwand Ersatz derjenigen

lv[etwaigenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftllch vernunftig denkender [t/ensch

in selinerr Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte hat nach dem aus

denr Grundsatz der Erforderlichkeit hergeleiteten Wirtschaftllchl'(eltsgebot im Rahmen des lhm

Zunrutbraren stets den wirtschaftlichen Weg der Schadensbehebung zu wählen (BGH, Urteil

vom 1,4.1tJ.2008, lV ZR 308/07, zitiert nach juris, dort Rn. 9; OLG Dresden, Urteil vom

18.'1.220113, 7 U 606/13). Der Geschädigte kann als erforderliche Kosten die Mietwagenkosten

ers,:tzt verlangen, für die er darlegt und erforderlichenfalls beweist, dass ihm unter Berück-

sichtigr"rng seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade ür rhn

bestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeit-

lich uncl ödlich relevanten Markt - zumindest auf Nachfrage - kein wesentlich günstigerer Tarif

zugälnglicir war. Für die Frage der Zrgänglichkert ist auf die konkreten Umstände des Einzei-
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falles abzustellen. Nach den vom BGH entwickelten Grundsääen kornmt es hinsichtlich der

Erkelnnbarl<eit der Tarifunterschiede für den Geschädigten darauf an, ob ein vernünftig und

wirts;chaftli:h denkender Geschärligter unter dem AspeK des Wirlschaftlichkeitsgebotes zu

einer Nerchfrage nach einsm g0nstigeren Tarif gehalten gewesen wäre. Dabei [<ann es je nach

der L,ag,a Jes Einzelfalls auch erforderlich sein, sich nach anderen Tarifen zu erlondigen und

ggf. ein rf,der zwei Konkurenzangebote einzuholen (OLG Dresden, Beschluss vom

19,01.2007, 7 U 720106 m.w.N.), Zu weiteren Nachfragen ist dar Geschädigte allerdings nur

dann gerhalten, wenn er Bedenken gogen die Angemessenheit des ihrn angebotenen Tarifes

"haben nluss. Das ist nur dann drer Fall, wenn der angebotene Tarif erheblich oder auffällig

hoch über dem Normaltarif liegt. In der Rechtsprechung hat sich hinsichtlich der Frage der Er-

Kennbarkeit die Überzeugung gebildet, dass ein Geschädigter Zweifel an der Angemessenheit

des -l arifes dann haben muee, wenn dieser um mindestens 50 % höher liegt als der örtlich üb-

licher Nornraltarif (OLG Dresden, LJrteil v,cnr 18.12.2013, 7 U 606/13; OLG Dresden, Urteil vom

31.07'"2Q1,3,7 U 1952112, zit. nach jrtris, dort Rn. 32; OLG Dresden, Beschluss vom

29.0ei.200s ,7 U 499/A9 m.w.N.).

Solche ,Zwr:ifel brauchte die Gesohädigte nicht zu haben. Aus der Höhe des ihr angebotenen

Tarifers rnussten ihr solche Bedenken nicht kommen. Der Normaltarif für die Anmietung eines

Ersarlzwag;rans in der Mietklasse 5 einschließlich Haftungsreduzierung betrug im Jahr 2012

,2.91,ti,5C) € brutto, mithin 2.452,60 rC netto. Der von der Klägerin verlangte Preis (tvTetkosten zu-

züglich lHaltungsreduzierung) liegt; bei 2 509,75 € netto und damit lediglich 2,3 Prozent über

..,Jenr Normitltarif, so dass die Geschädigte von cler Angemessenheit der fv{etpreise der Kläge-

rln aulsgehen durfte und weder bei der F(lägerin noch sonst nach einern gunstigeren Mietfahr-

;zeugl naohz:ufragen brauchte.

,Zur tirmittlung des Normaltarifes stützt sich das Gericht auf den [/odus am Anmietort in 016

l\oss;rgn nar:h der sogenannten Schwackeliste fur das Jahr 2012. In die dort genannten Tarife

:sind rJie Kosten einer Haftungsreduzierung bereits eingerechrret. Daninstehen kann, ob als

t,/ergleichsnraßstab für den Normaltarlf hei einer 26-tägigen Mietzeit der Tagestarif oder ein

\Nochentarif heranzuziehen ist. Denn selbst im fur die Klägerin ungün.stigsten Fall errechnen

s;ich in cler Mietwagenklasse 5 angemessene Mietwagenkosten von 2.918,60€ brutto (3Wo-

chentarife ä 781,20 Q. zuzüglich 5 Tagestarife ä 1 15,00 €.).

Ohne Erfolg meint der Beklagte, aus den "screenshots" in Anlage B 1 und B 2 ergebe sich,

Cass cler Grsschädigten ein gLinstigerer'l-arif ohne weiteres zugänglictr gewesen wäre. Diese

. lntemetauscjrucke geben für eine Mietzeit von 26 Tagen Preise von 1 .077,91 € brutto und
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754,A1€ brutto an. Sie liegen damit deutlich unter den reinen lvtetwagenkosten, die die Klägb-

rin verl:angtt hat. Doch ist der Geschädigte zum einen nicht gehalten, so lange den fvlarK zu er'

forsr;hern, bis er das g[lnstigste Mietwagenangebot ausfindig gemacht hat. Zum anderen han-

delt es sich bei den Internetausdrucken nicht um konkrete Angebote fUr den Abschluss eines

Miehuerlrages. Velmehr stellen sie eine Einladung an den Internetnutzer dar, selbst ein Ange-

bot ian das Metwagenunternehmen auf Abschluss eines Mietvertrages abzugeben (sog, invita-

üo ,ad cifferendum); offen ist, ob die dort genannten Fahrzeuge tatsächlich zur Verfugung ste-

henr, ggfs. zu welchen Konditionen. Auch beziehen sich die beiden Arrlagen auf eine Fahrzeu-

ganrnieturrg im August 2013, wohingegen die Geschädigte im April 2012 ein Ersatzfahrzeug

bentltigte. Selbst unterstellt, die in den Screenshots genannten tuTetwagen hätten schon im

hier streitgegenständlichen Anmietungszeitpunkt zur Verfügung gestarr<jen, wären sie der G€-

schitdigtert nlcht zugänglich gewesen. Sie hatte nämlich damals noch keine lconkrete Anmiet-

dauer rrentnen können, was aber für eine Anmietung im Internet zwingend erforderlich ist (OLG

Dres;den, Urteil vom 18.12.2013, 7 U 606/13). Schließlich lassen sich diesen lnternetaus-

drur:ken auch die konkreten Endpreise nicht entnehmen. Die Firma Europcar weist auf "Ta-

rif-Details" hin. die Firrna Avis veruyeist den Leser auf 'Weitere Informationen" in ihren Bu-

chungsbetlingungen.

Es trifft nir:ht zu, dass dle Schwackeliste keine geeignete Schötzgrundlage ftlr die erforderli-

chen lvtetsagenkosten darstelle. Diese Liste bietet eine ausreichende SchäEgrundlage, so-

langr:r nicht mit konkreten Tatsachen Mängel der Schätzgrundlage aufgezeigt werden, die sich

auf clen zu entscheidenden Fall auswirken (BGH, Urteil vom 1414.2408, fV ZR 308/07, zitieft

nach juris, dort Rn. 19; OLG Dresden, Urteil vom 18.12.2013, 7 U606/13) DerTatrichterhat

sich nrit dem von einer Partei geltend gemachten lvlilngeln der Schätzgrundlage. de5

Scl-nruackeliste auseinanderzusetzen, r^renn die Partei konkrete günstigere Angebote anderer

Ar.rtovermietungen aulzeigt (BGH, Urteil vom 02.02.2010, 6 ZR 7/09, zitiert nach juris, dort Rn,

21). Oazu müsste der Beklagle konkrete Mängel der Schätzgrundlage aufzeigen und umfas-

sencl dilzu vortragen, dass die Geschädigte tatsächlich ein vergleichbares Fahrzeug für den

Anmietungszeitraum inKlusive sämtlicher Kilometer und Vollkaskoversicherung zu konkret be-

nannten, wesentlich grJnstigeren Preisen bestimmter anderer Metwagenunternehmen hätte

anrnieteln <önnen. Ausdrucke aus dem Internet, die mehrere N/onate nach dem streitgegen-

stänrllichen Unfall gemacht worden sind, können nur ausreichen, wenn belegt ist, dess schon

im mali,geblichen ZeitpunK dem Geschädigten ein solches AJternativangebot zur Verfugung

gestianclen hätte (OLG Dresden, Urteil vom 31.A7.2013,7 U 1952112, zit. nach juris, dortRn.

U l) rsemessen daran hat der Beklagte die Eignung der Schwackeliste nicht erschütteft,
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euch nicht durch Vorlage der Anlagen B 1 und B 2, Arrgaben im Internet fur die Anmietung ei-

nils iFafu:l(3ugs zu einem von vorneherein feststehenden lVlotzeitraurn von 26 Tagen beiAll-

miel,ung irrr August 2013 sind schon zeitlich von vornherein nichtgeeignet, die Richtigkeitder

Schvvacrkeliste im Jahr 2012 in Fraqe zu stellen.

Ar-rclh dirs Zustell- und Abholkosten sind zu erstatten. Die Klägerin hat das Metfahrzeug unstrei-

-tigl in Pirnar abgehott. Gegen die Angemessenheit der Höhe der Zustell- und Abholkosten hat

der Eleklagte sich nicht gewandt.

Das Gericht kann nicht dem Einwand des Beklagten folgon, dass die Klägerin die Kosten der

Hraftungsreduzierung doppelt berechne. Zwar slnd in die Grundpreise der Schwact<eliste 2012

dieser Kosten boreits eingerechnet. Doch steht es der Klägerirr frei, ihre Grundpreise ohne Haf'

tungs;rerluz:ierung zu benennen und für eine vom Kunden gewünschte Kaskoversicherung ge-

son<lertr:s Entgelt zu verlangen"

Zutrr:ffend gibt die Ktägerin die erspaftenr Eigenaufurendungen mit 5,96 €ITag, mithin 154,96 €

für clrtn Mieltzeitraum an. Das Goricht verkennt nicht, dass in der Rechtsprechung auch eine

pauschalierte Eigenersparnis von 10 %l angenommen wird (2.8. OLG Dresden, Urteil vom

1tj.121.2013, 7 U 606/13; OLGDresden, Urteil vom 29.06.2009,7 U499/09, zit. nach juris,dort

R,n. 1i1). Drlch istes dem Geschädigten freigesteilt, die Eigenersparnis stattdessen aus der

'Sr:h',vackeliste abzulesen. Die Schätzungen dort beruhen nämlich auf konkreten Ermittlungen

zum fal-rrleistungsabhängigen Wertuerlust und treffen deshalb genauera Aussagen zu den er*

sprarten Eiganauflrvendungen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 03 1 1 .1997, 1 U 104/96).

Drsr ilnslanspruch sttttzt sich auf SS 291, 288 BGB. Die Erstattung der vorgerichtlichenAn-

wialtskosten steht der Klägerin nach SS 286, 280 BGB zu. Diese Kosten sind der Höhe nach

zurtreff'end ermittelt. Einwendungen gegen diese Position hat der Beldagte auch nicht vorge-

bracht.

Die l(osterrentscheidung beruht auf $ 91 7PO. Die Entscheidung [rber die vorläufigeVoll"

sh'ecl<berrkeit richtet sich nach SS 709 Sab 1 ZPO.

ll,ec hts m i ttc llce I e hrun g

t3egen di€rser; Urteil ist die Berufung zulässig.

Die tserufung ist binnen einer Notfrlst lon elnem Monat
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bei drlm

L.;rnclgerlcht Dreeden, Lothringer Straßa 1, 01069 Dreeden

€,in:r legerr.

DIe Frisll, beginnt mit der Zuslellung des Urteils, spätesleno sber m it Ablauf wn funf Ä,4onaten nach der Verkr)n-
d ungl

Die tlerurfung wlrd durch Einrelchung einer Berufungsschrifi eingelegt.

Die iiir die Llnterrichtung der Gegenparte,l notwendiqen Abschrlften sind beizufligert.

\br clem Landgerlcht herrscht Anwaltsavang. Daher kann nur ein RechtsanwalVeine Rechtsanwältln wlrksam
Berulrlng einlegen, Anträge stellen und weitero Erklärungen abgeben.

Handlungen, die die Partei selbst vornimmt, slnd prozessrechtlich unwirksam

Etie tlerufungeschrift muss das Urteil, gegen <Jas sich der Berufung rlchtet, bezr:ichnen und die Erklärung ent-
haltrsn, ciass gegen dieses Urtell Berufung eingelegtwird. Soll das Udeil nurzu €in€m T€il angefochtenwer-
den, lsl cler iJmfang der Anfechtung zu bt-'zelchncn.

[tie t3erufung kann auch ln elektronischer Form mit einer qualifilerten elektronischen Signatur im Sinne des
S,igniaturges etzes eingereicht werden.

Dr. lr(unze
F{ichterin am Amtsgericht
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!;ich lilgro rte U rtei lsdaten ba n k

a:

-l

I,

T't

i,

l,

Arrm ir:tu ng außerhalb Offnu ngs:zeiten

Aufk lii ru n g spfl icht Verm ieter

Perusr:haler Aufschlag für Unfallersatz

Dil.ektverm rttlu ng

Sel bstfa h rerverm ietfah rze u g

7 at raanaolel

Grobe Fahrlässigkeit

Polizeiklausel

Schaden m inderu ngspflicht

WettbewerbsrechU-verstoß

Zustellung/Abholu ng

Winterreifen

Navigation

Automatik

Anhängerkupplu ng

Fah rsch ulausrüstu ng

Kein M rttelwert Fraun hofer-Schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacke

Unfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonstiges

\, t,rt,, nn sred uzie ru n gA/e rsicheru n g

[, Al,r:tivlegitimation / RDG / Bestirnmtheit
derr Abtretung

I ln,"rn.tangebote

t( tt,= Eiigenersparnis-Abzug

I errunorgungspflicht

l, l Geringfügigkeitsgrenze

l.l Zr-lsalzfahrer

l Sc;frwacke-Mietpreisspiegel

F ra u rr hofe r-M i etpreiss piege I

l,r Gutachten

[ ] Mietn'agendauer

- 
Nr:\ Nutzungsausfall

t,. Rechtsanwaltskosten

i ZLlgänglichkeit


